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RS OGH 1972/9/19 4Ob336/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1972

Norm

UrhG §87

Rechtssatz

Solange nicht besondere Umstände zu einer Prüfung nötigen, kann eine Rundfunkanstalt auf die Richtigkeit der

Erklärung der Drehbuchautoren eines Fernseh3lms vertrauen, sie hätten das Drehbuch weder als Ganzes noch in

seinen einzelnen Teilen widerrechtlich dem selbständig erfundenen Inhalt anderer Werke entnommen (II, 1. lit c der

Allgemeinen Bedingungen zum Filmdrehbuchvertrag).
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